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Ausgabe Nr. 1/2017 (Januar/Februar)

Sehr geehrte Mandantin,
sehr geehrter Mandant,

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht fiir Sie

zusammengestellt.

. STEUERRECHT

Unternehmer

Steuerfreiheit trotz fehlender USt-IdNr.

Eine innergemeinschaftliche Lieferung oder Verbringung ist
umsatzsteuerfrei, auch wenn der Unternehmer dem Fi-
nanzamt keine Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer (USt-
IdNr.) mitteilt. Es dirfen jedoch keine konkreten Anhalts-
punkte fir eine Steuerhinterziehung bestehen, und die
Ware muss in den anderen EU-Staat gelangt sein. Dies hat
der Europaische Gerichtshof aktuell entschieden und damit
die Rechte von Unternehmern gestarkt.

Hintergrund: Lieferungen zwischen Unternehmern inner-
halb der EU sind umsatzsteuerfrei. Der deutsche Gesetz-
geber knipft dies aber noch an bestimmte formelle Vo-
raussetzungen, wie z. B. die Vorlage der USt-IdNr. des
Abnehmers im EU-Ausland. Einer Lieferung gleichgestellt
ist die sog. Verbringung, bei der der Unternehmer die Ware
in das EU-Ausland zu seiner eigenen Verfligung in einen
dortigen Unternehmensteil verbringt. Hier muss der Unter-
nehmer die Anschrift und die USt-IdNr. des im anderen EU-
Staat gelegenen Unternehmensteils aufzeichnen.

Sachverhalt: Der Klager war deutscher Kfz-Handler und
erwarb im Jahr 2006 ein Kfz. Er versandte das Auto an
einen Kfz-Handler in Spanien, um es selbst in Spanien zu
verkaufen. Der Verkauf des Kfz fand dann im Jahr 2007
statt. Das Finanzamt hielt die Verbringung des Kfz im Jahr

= m Aktuelle Hinweise fiir das Gesprach mit lnrem Steuerberater m m Aktuelle Hinweise flir das Gesprach mit Inrem Steuerberater m m


Emmrich
Schreibmaschinentext

Emmrich
Schreibmaschinentext
Dipl.-Kfm. Henry Garbade – Steuerberater
Anschrift:	Karl-Liebknecht-Straße 19 – 04107 Leipzig
Telefon:	0341 4808941
Telefax:	0341 4808943
Funk:	0172 7961205
E-Mail:	Steuerberater.Garbade@t-online.de


Emmrich
Schreibmaschinentext

Emmrich
Schreibmaschinentext

Emmrich
Schreibmaschinentext

Emmrich
Schreibmaschinentext

Emmrich
Schreibmaschinentext

Emmrich
Schreibmaschinentext

Emmrich
Schreibmaschinentext


DIE MANDANTEN | INFORMATION

2006 nach Spanien fir umsatzsteuerpflichtig, weil der Kla-
ger keine spanische USt-IdNr. vorlegte. Der Fall kam zum
Finanzgericht Mlinchen, das den Européischen Gerichtshof
(EuGH) anrief.

Entscheidung: Der EuGH bejahte die Umsatzsteuerfreiheit:

m Die Umsatzsteuer muss generell neutral sein, darf also
den Unternehmer nicht belasten. Der Gesetzgeber darf
daher die Umsatzsteuerfreiheit einer Lieferung oder Ver-
bringung nicht von der Erflillung formeller Pflichten ab-
hangig machen, ohne zu berticksichtigen, ob die materiel-
len Voraussetzungen fiir die Umsatzsteuerfreiheit erfillt
sind, also z. B. die Ware in das EU-Ausland gelangt ist.

m Das Fehlen der USt-IdNr. des Unternehmers des anderen
EU-Staates allein rechtfertigt daher grundsatzlich nicht die
Versagung der Umsatzsteuerfreiheit. Hiervon gibt es al-
lerdings zwei Ausnahmen:

m Der Unternehmer darf sich nicht an einer Umsatzsteuer-
Hinterziehung beteiligt haben. Im Streitfall gab es jedoch
keine Anhaltspunkte fir eine Beteiligung des Klagers an
einer Steuerhinterziehung.

m Ohne die formelle Voraussetzung wie z. B. die USt-IdNr.
kann nicht sichergestellt werden, dass die materiellen Vo-
raussetzungen fir die Umsatzsteuerfreiheit erflllt sind,
d. h. die Ware in den anderen EU-Staat gelangt ist und
der Abnehmer ein Unternehmer ist. Im Streitfall ging aber
selbst das Finanzamt davon aus, dass diese materiellen
Voraussetzungen erfillt waren.

m Kann eine Beteiligung an einer Umsatzsteuer-
Hinterziehung ausgeschlossen werden, kommt es nicht
darauf an, ob der Unternehmer alle zumutbaren Maf3-
nahmen ergriffen hat, um dem Finanzamt die USt-IdNr.
des ausléandischen Unternehmers mitzuteilen.

Hinweise: Das Urteil ist unternehmerfreundlich, weil es die
Anforderungen an die Umsatzsteuerfreiheit fur Lieferungen
und Verbringungen innerhalb der EU reduziert. Der deut-
sche Gesetzgeber darf zwar formelle Anforderungen wie
die Aufzeichnung der USt-IdNr. aufstellen. Diese Anforde-
rungen haben aber keinen Selbstzweck, sondern verlieren
an Bedeutung, wenn die materiellen Voraussetzungen fir
die Umsatzsteuerfreiheit erflllt sind und keine Umsatz-
steuer-Hinterziehung vorliegt.

Zwar dient die USt-IdNr. insbesondere der Kontrolle, ob
eine Steuerhinterziehung vorliegt. Dem EuGH zufolge
rechtfertigt dies aber nicht, das Fehlen der USt-IdNr. wie
die Nichterfillung der materiellen Voraussetzungen zu
behandeln und allein deshalb die Umsatzsteuerfreiheit zu
versagen. Der deutsche Gesetzgeber darf jedoch eine
gesetzliche Regelung einfihren und das Fehlen der USt-
IdNr. mit einer angemessenen GeldbuBe sanktionieren.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

SteuerermaBigung fiir haushaltsnahe
Dienstleistungen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sein Schreiben
zur SteuerermaBigung fir haushaltsnahe Beschéftigungs-
verhdltnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Hand-

werkerleistungen im Haushalt aktualisiert. Es reagiert damit
auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH), der
in mehreren Féllen die SteuerermaBigung entgegen der
bisherigen Auffassung des BMF gewéhrt hat (lesen Sie
hierzu u. a. die Beitrdge in unserer Mandanten-Information
5/2014 ,Kosten fur Winterdienst und Hauswasseran-
schluss“ und der Ausgabe 1/2016 ,Haustierbetreuung
steuerlich begtinstigt®).

Hintergrund: Der Gesetzgeber gewahrt fir bestimmte
Leistungen im Haushalt eine SteuerermaBigung von 20 %
der Aufwendungen, d. h. der ErmaBigungsbetrag wird di-
rekt von der Steuer abgezogen. Die SteuerermaBigung
wird flr haushaltsnahe Beschaftigungsverhaltnisse und fir
haushaltsnahe Dienstleistungen im Haushalt des Steuer-
pflichtigen sowie fiir Handwerkerleistungen im Haushalt
gewahrt. Allerdings gibt es flir jede dieser drei Gruppen
unterschiedliche Hochstbetrage bei der SteuererméaBigung,
namlich 510 € fur haushaltsnahe Beschaftigungsverhaltnis-
se, 4.000 € fur haushaltsnahe Dienstleistungen und 1.200 €
fir Handwerkerleistungen.

Schreiben des BMF: Das BMF erkennt nunmehr auch
folgende Leistungen als steuerbeglnstigt an:

m Kosten flr den Hausanschluss an ein Versorgungs- oder
Entsorgungsnetz, wie z. B. an ein Wasser- oder Strom-
netz oder an das Internet. Beglinstigt sind jedoch nur die
Lohnkosten und nicht die Materialkosten. AuBerdem darf
es sich nicht um einen Neubau handeln. SchlieBlich sind
auch solche BaumaBnahmen nicht begtinstigt, die von der
offentlichen Hand oder von einem von ihr beauftragten
Dritten auf gesetzlicher Grundlage erbracht und mit dem
Hauseigentimer nach o&ffentlich-rechtlichen Kriterien ab-
gerechnet werden.

m Kosten fiir den Winterdienst auf dem 6ffentlichen Gehweg
vor dem eigenen Haus. Die Kosten fur den Winterdienst
auf dem eigenen Grundstlick wurden bislang ohnehin an-
erkannt.

m Tierbetreuungskosten und Tierpflegekosten, die innerhalb
des Haushalts erbracht werden, z. B. das Fittern des Tie-
res sowie die Fellpflege. Das Ausfiihren des Hundes ge-
hért auch noch hierzu. Nicht beglnstigt sind dagegen die
Kosten, die anfallen, wenn das Tier zur auswartigen Pfle-
ge abgegeben wird, z. B. die Kosten fir die Unterbringung
in einer Tierpension.

m Kosten fiir einen Handwerker, der die ordnungsgemafe
Funktion einer Leitung oder Anlage Uberprift, z. B. die
Priifung einer Blitzschutzanlage, die Dichtheitspriifung ei-
ner Wasserleitung oder die Kosten fiir den TOV, der den
Fahrstuhl Uberprift. Die Kosten fir die Wartung und Re-
paratur eines Fahrstuhls sind ohnehin beginstigt, nicht
jedoch dessen Betriebskosten.

m Die Kosten fur ein Notrufsystem in einem Pflegeheim oder
im sog. betreuten Wohnen, das eine Hilfeleistung fir 24
Stunden am Tag sicherstellt.

Hinweise: Die Anderungen beruhen auf der Rechtspre-
chung des BFH. Unverandert beglnstigt sind Handwerker-
leistungen im eigenen Haushalt zur Reparatur von Geréten
oder Anlagen sowie haushaltsnahe Beschéaftigungsverhalt-
nisse im Haushalt, wie die Zubereitung von Mahlzeiten, die

= m Aktuelle Hinweise fiir das Gesprach mit lnrem Steuerberater m m Aktuelle Hinweise flir das Gesprach mit Inrem Steuerberater m m



DIE MANDANTEN | INFORMATION

Wohnungsreinigung, die Gartenpflege, die Kinderbetreuung
oder die Versorgung pflegebedirftiger Personen.

Auch das neue BMF-Schreiben enthélt eine mehrseitige
Tabelle mit zahlreichen Positiv- und Negativbeispielen.

Voraussetzung fur die SteuerermaBigung ist in allen Fallen,
dass man fir die durchgefihrten Arbeiten eine Rechnung
erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers
der Leistung erfolgt ist.

Pauschalierung bei Sachzuwendungen

Das Wahlrecht des Unternehmers, die Steuer fir Geschen-
ke an Geschéftsfreunde sowie fir Sachzuwendungen an
Arbeitnehmer zu bernehmen, kann fir beide Gruppen —
Geschaftsfreunde sowie Arbeitnehmer — unterschiedlich
ausgeubt werden; es ist aber fir die jeweilige Gruppe ein-
heitlich auszutben. Die Auslbung des Wahlrechts kann
durch Abgabe einer geénderten Lohnsteueranmeldung
widerrufen werden.

Hintergrund: Unternehmer kdnnen Geschenke an Ge-
schéaftsfreunde einer pauschalen Einkommensteuer von
30 % unterwerfen und damit die Besteuerung fiir den Ge-
schéftsfreund Ubernehmen. Gleiches gilt bei betrieblich
veranlassten Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer,
die zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-
bracht werden.

Sachverhalt: Die Klagerin machte ihren Geschéftsfreunden
im Jahr 2008 Geschenke und wandte ihren Arbeitnehmern
Eintrittskarten fUr Sportveranstaltungen zu. Hinsichtlich der
Geschenke an Geschéftsfreunde Gbernahm die Klagerin
die Versteuerung und meldete eine Pauschalsteuer von
30 % an. Das Finanzamt forderte von der Klagerin auch
eine Pauschalsteuer fir die Eintrittskarten der Arbeitneh-
mer. In der ersten Instanz vor dem Finanzgericht (FG)
erklarte die Klagerin, dass sie ihr Pauschalierungswahl-
recht widerrufe. Das FG gab der Klage daraufhin statt.

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hingegen hob
das Urteil des FG auf und verwies die Sache zurick:

Die Pauschalierung ist méglich bei Geschenken und Zu-
wendungen an Geschéftsfreunde sowie bei Sachzuwen-
dungen an Arbeitnehmer. Das Pauschalierungswahlrecht
ist zwar einheitlich fiir die jeweilige Gruppe auszulben;
der Unternehmer kann sich fir beide Gruppen aber unter-
schiedlich entscheiden.

Beispiel: Der Unternehmer kann also die Pauschalsteuer
fir die Geschenke an Geschéftsfreunde Gbernehmen und
eine Pauschalsteuer auf die Sachzuwendungen an Arbeit-
nehmer ablehnen oder umgekehrt. Innerhalb der jeweiligen
Gruppe darf das Wahlrecht jedoch nicht aufgespalten wer-
den auf einzelne Geschenke an Geschéftsfreunde oder
einzelne Sachzuwendungen an Arbeitnehmer.

Ausgelbt wird das Pauschalierungswahlrecht durch Abga-
be einer Lohnsteueranmeldung flir den Dezember, in der
die Pauschalsteuer fur die Geschéaftsfreunde und/oder flr
die Arbeitnehmer angemeldet wird.

Dieses Wahlrecht kann widerrufen werden, solange die
Lohnsteuer fir Dezember noch nicht bestandskraftig und
noch nicht verjahrt ist. Der Widerruf ist durch Abgabe einer

geénderten Lohnsteueranmeldung fir den Dezember zu
erklaren, eine formlose Widerrufserklarung gentgt nicht.

Hinweise: Das FG muss nun die Pauschalsteuer auf die
Geschéftsfreunde und auf die Arbeitnehmer aufteilen und
prifen, ob die Klagerin mittlerweile eine gednderte Lohn-
steueranmeldung fir Dezember abgegeben und damit
wirksam widerrufen hat.

Der BFH deutet an, dass ein wirksamer Widerruf erfordert,
dass der Unternehmer den Geschaftsfreund bzw. Arbeit-
nehmer Uber den Widerruf informiert; denn nun muss der
Geschéftsfreund bzw. Arbeitnehmer das Geschenk bzw.
die Sachzuwendung versteuern. Fir den Geschéftsfreund
bzw. Arbeitnehmer stellt sich der Widerruf als sog. rickwir-
kendes Ereignis dar, das zu einer Verlangerung der Fest-
setzungsverjahrung flhrt und daher noch eine nachtragli-
che Versteuerung erméglicht.

Alle Steuerpflichtigen

Erbschaftsteuerreform beschlossen

Am 14.10. 2016 hat der Bundesrat der Erbschaftsteuerre-
form zugestimmt. Die neuen Regelungen sind gréBtenteils
rickwirkend fir alle Erwerbe ab dem 1. 7. 2016 anzuwen-
den.

Hintergrund: Bereits im Jahr 2014 hatte das Bundesver-
fassungsgericht die im Erbschaftsteuerrecht verankerten
Verschonungsregelungen fir vererbtes Betriebsvermdgen
fir zu weitreichend erachtet und dem Gesetzgeber aufge-
geben, bis zum 30. 6. 2016 eine Neuregelung zu finden.
Dem sind Bundestag und Bundesrat, wenn auch verspatet,
nachgekommen. Auch nach dem nun geltenden Recht
bleibt Betriebsvermégen weitgehend von der Erbschaft-
steuer befreit, wenn die Erben das Unternehmen lange
genug fortfllhren und Arbeitsplatze erhalten. Damit soll
verhindert werden, dass sie gezwungen werden, Unter-
nehmensteile zu verkaufen, um die Steuer bezahlen zu
kdnnen.

Die wesentlichen Regelungen:

Neue Steuererleichterung, insbesondere fiir Familienun-
ternehmen (sog. Vorababschlag): Kinftig erhalten Unter-
nehmen einen Vorababschlag von max. 30 % auf den be-
glnstigten Teil des Betriebsvermégens. Der Abschlag wird
gewahrt, wenn die Gesellschafter eine enge Bindung an
das Unternehmen nachweisen. Die Hb6he des Abschlags
richtet sich nach der im Gesellschaftsvertrag festgeschrie-
benen prozentualen Minderung der Abfindung fur einen
ausscheidenden Gesellschafter gegenliiber dem gemeinen
Wert. Zusétzlich missen Beschréankungen der Gewinnaus-
schittungen oder -entnahmen sowie Verfligungsbeschran-
kungen fir die Unternehmensanteile vereinbart sein. Zu-
dem setzt die Steuerbefreiung voraus, dass die gesell-
schaftsrechtlichen Beschrédnkungen mindestens flr einen
Zeitraum von zwei Jahren vor bis 20 Jahren nach dem
Vermbgensibergang bestehen und tatséchlich praktiziert
werden. Diese Neuregelung gilt insbesondere fiir Fami-
lienunternehmen.

Verschonung von Betriebsvermégen: Beglinstigtes Be-
triebsvermégen wird wie bisher zu 85 % oder 100 % von
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der Erbschaftsteuer verschont, wenn das Unternehmen
mindestens finf beziehungsweise sieben Jahre lang fortge-
fuhrt wird und eine vorgegebene Lohnsumme erhalten
bleibt. Von der Lohnsummenregelung sind Kleinbetriebe
mit bis zu finf Beschéftigten befreit, wobei bestimmte
Gruppen von Beschéftigten, wie z. B. Saisonarbeiter oder
Auszubildende, nicht als Mitarbeiter zéhlen.

Die Herabsenkung der Beschéaftigtenzahl auf finf Beschaf-
tigte stellt eine Verschéarfung des bisherigen Rechts dar, da
die Lohnsummenregelung nach altem Recht erst bei einer
Grenze von 20 Beschaftigten galt. Um kleinere Betriebe mit
der neuen Regelung nicht zu lberfordern, wurden die Min-
destlohnsummenanforderungen bei einer Mitarbeiterzahl
zwischen 6 und 10 sowie zwischen 11 bis 15 gestaffelt
herabgesetzt.

Erben von GroBvermdégen: Bei einem vererbten beglnstig-
ten Vermdgen uber 26 Millionen € gilt nunmehr die sog.
Verschonungsbedarfspriifung oder das sog. Abschmelz-
modell. Im ersten Fall gibt es einen Steuererlass nur, so-
weit der Erbe nachweist, dass er mehr als 50 % des nicht
beguinstigten geerbten Vermégens und des bereits vorhan-
denen Privatvermdgens zur Bezahlung der Erbschaftsteuer
einsetzen musste. Sein Privatvermdgen kann also zur
Halfte zur Besteuerung herangezogen werden, wahrend
der darUber hinausgehende Betrag zu erlassen ist. Beim
Abschmelzmodell wird der Verschonungsabschlag von
85 % bzw. 100 % gekirzt. Mit wachsendem Firmenvermd-
gen wird ein immer gréBerer Teil des beglnstigten Vermé-
gens versteuert. Ab einem Erbe von 90 Millionen € ist keine
Verschonung mehr vorgesehen.

Nicht begiinstigtes Verwaltungsvermogen: Kiinftig besteht
eine grundséatzliche Steuerpflicht fiir Vermdgensgegen-
stdnde des betrieblichen Verwaltungsvermégens, wie z. B.
betriebliche Geldmittel. Diese unterliegen der reguléaren
Besteuerung, soweit der Wert des Verwaltungsvermdgens
10 % des gesamten Unternehmensvermégens Uberschrei-
tet. Betragt das Verwaltungsvermégen 90 % des Werts des
gesamten Unternehmens und mehr, entféllt sogar eine
Beglinstigung der verbleibenden max. 10 % des begulnstig-
ten Betriebsvermdgens.

Stundung der Steuer: Da die Zahlung der Erbschaftsteuer
die Existenz des Unternehmens nicht geféhrden soll, wurde
die Maoglichkeit einer Stundung der auf das beglinstigte
Vermdgen entfallenden Steuer von bis zu zehn Jahren
eingefihrt. Voraussetzung ist die Einhaltung der Lohn-
summenregelung und der Behaltensfrist des Unterneh-
mens. Die Stundungsmdglichkeit gilt nicht im Falle einer
Schenkung.

Bewertung des Unternehmensvermdogens: Der Kapitalisie-
rungsfaktor im vereinfachten Ertragswertverfahren wird
rickwirkend zum 1. 1. 2016 auf 13,75 festgelegt. Dies fihrt
zu einer Minderung der Werte des Unternehmensvermé-
gens. Zugleich wird das Bundesministerium der Finanzen
(mit Zustimmung des Bundesrates) erméachtigt, den Kapita-
lisierungsfaktor an die Entwicklung der Zinsstrukturdaten
anzupassen.

Hinweis: Insbesondere kleine Unternehmen missen die
Verscharfung bei der Lohnsummenregelung beachten,
wéahrend die Beglinstigungsvorschriften fir groBe Vermé-

gen wesentlich komplexer geworden sind. Sprechen Sie
uns an, wenn Sie zum Thema Erbschaftsteuer Fragen
haben.

Steuervorteile fur Elektroautos

Ebenfalls am 14. 10. 2016 hat der Bundesrat dem Gesetz
zur Férderung der Elektromobilitdt zugestimmt. Damit er-
halten Kaufer von Elektro-Autos neben der sog. Kaufpra-
mie weitere Steuererleichterungen. Einzelheiten hierzu
kénnen Sie in unserer Mandanten-Information 4/2016 (Ju-
li/August) nachlesen.

Grundfreibetrag und Kindergeld steigen

In den Jahren 2017 und 2018 sollen der steuerliche Grund-
freibetrag, der Kinderfreibetrag, das Kindergeld und der
Kinderzuschlag steigen sowie die sogenannte ,kalte Pro-
gression“ ausgeglichen werden. Ein entsprechendes Ge-
setz ist im Dezember 2016 in 2. und 3. Lesung vom Bun-
destag verabschiedet worden und wird aller Voraussicht
nach auch in dieser Form den Bundesrat passieren.

Der Grundfreibetrag soll in zwei Schritten von 8.652 € um
168 € auf 8.820 € (2017) und um weitere 180 € auf 9.000 €
(2018) angehoben werden. Der Kinderfreibetrag fur jeden
Elternteil soll von 2.304 € um 54 € auf 2.358 € (2017) und
um weitere 36 € auf 2.394 € (2018) steigen. Gleichzeitig
soll das Kindergeld im Jahr 2017 und auch im Jahr 2018
jeweils um 2 € monatlich je Kind angehoben werden. Der
Kinderzuschlag wird zum 1. 1. 2017 um monatlich 10 € auf
170 € je Kind erhdht. Ebenfalls erhéht werden soll der sog.
Unterhaltshéchstbetrag entsprechend der Anhebung des
Grundfreibetrags von jetzt 8.652 € um 168 € auf 8.820 €
(2017) und um weitere 180 € auf 9.000 € (2018).

Die ,kalte Progression” soll durch Verschiebung der Ubri-
gen Tarifeckwerte in 2017 um die geschétzte Inflationsrate
des Jahres 2016 (0,73 %) und in 2018 um die geschétzte
Inflationsrate des Jahres 2017 (1,65 %) ausgeglichen wer-
den.

Gesetzlicher Mindestlohn steigt

Die von der Bundesregierung Ende Oktober beschlossene
Mindestlohnanpassungsverordnung wurde inzwischen im
Bundesgesetzblatt verkindet. Damit gilt ab dem 1. 1. 2017
in Deutschland ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn
von 8,84 € brutto je Zeitstunde.

Hinweis: Bis zum 31. 12. 2017 sind noch Ausnahmen zu-
lassig. So sind abweichende Stundenléhne in Branchen
moglich, bei denen ein entsprechender Tarifvertrag dies
vorsieht und durch Rechtsverordnung auf der Grundlage
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder des Arbeitneh-
meriiberlassungsgesetzes fir allgemeinverbindlich erklart
wurde. Dies betrifft z. B. die Fleischwirtschaft, die Land-
und Forstwirtschaft einschlieBlich Gartenbau, die ostdeut-
sche Textil- und Bekleidungsindustrie sowie GroBwasche-
reien. Hier darf allerdings ein Stundenlohn von 8,50 € brut-
to nicht unterschritten werden.

Ab dem 1. 1. 2018 gilt dann der von der Mindestlohnkom-
mission festgesetzte allgemeine gesetzliche Mindestlohn
ohne jede Einschrankung.

Alle Beitrage sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung flir den Inhalt kann jedoch nicht lbernommen werden.





